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Die Societas Privata Europaea – endgültig 
abgelehnt! 
 

Am 30.5.2011 hat der Europäische 
Wettbewerbsrat den 
Kompromissvorschlag der 
ungarischen Ratspräsidentschaft 
abgelehnt, und auch ein letzter 
Einigungsversuch Ende Juni 2011 ist 
gescheitert – nun sieht es so aus, als 
sei das Projekt einer europäischen 
Privatgesellschaft endgültig 
gestoppt. Die 
Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den Mitgliedstaaten 
erscheinen in einigen Punkten 
unüberwindbar. Ist das ein 
Rückschlag für die 
Unternehmenspraxis in Europa? 

 

Bisherige Entwicklung des 
Projekts „SPE“ 

Das Projekt einer einheitlichen 
europäischen Rechtsform nach dem 
Vorbild nationaler Modelle wie der 
französischen „societé à 
responsabilité limitée“, der 
englischen „Limited“ und der 
deutschen „GmbH“ wurde nach der 
Einführung der Societas Europaea 
(SE) in den letzten Jahren vielerorts 
als nächste logische Konsequenz 
angesehen. Die SPE sollte dabei als 
Pendant zur SE für kleine und 
mittelständische Unternehmen 
innerhalb des europäischen 
Binnenmarkts eine Alternative zu 
den bestehenden nationalen 
haftungsbeschränkten 
Gesellschaftsformen bieten 
(befürwortend: Wedemann, EuZW 
2010, 534 ff., m.w.N.; bereits 2007 
hatte das Europäische Parlament den 
Wunsch nach einem SPE-Statut 
geäußert: Entschließung mit 
Empfehlungen an die Kommission 
zum Statut einer Europäischen 
Privatgesellschaft, 2006/2012[INI] 
v. 28.2.2007 = BR-Drucks. 182/02). 

Im Juni 2008 legte die Europäische 
Kommission einen 
Verordnungsvorschlag für das Statut 
der SPE vor (KOM[2008] 396 
endg.; dazu Hommelhoff/Teichmann, 



GmbHR 2008, 897 ff.), und schnell 
zeichnete sich ab, dass der 
ursprüngliche Ansatz, einer 
möglichst umfassenden Regelung 
(sog. „Vollregelung“) im Hinblick 
auf das Erfordernis der Zustimmung 
sämtlicher Mitgliedstaaten (da die 
Verordnung auf den jetzigen 
Art. 352 AEUV gestützt werden 
sollte, bestand und besteht im 
zuständigen Europäischen Rat für 
Wettbewerbsfähigkeit 
Einstimmigkeitserfordernis) zu 
erheblichen Diskussionen und 
Anpassungswünschen führen würde. 
Zwar stimmte das Europäische 
Parlament dem Vorschlag im März 
2009 zu (dazu Teichmann/Limmer, 
GmbHR 2009, 537 ff.). Die 
notwendige Einigung im Rat für 
Wettbewerbsfähigkeit scheiterte 
jedoch im Dezember 2009 zum 
ersten Mal, und die Kommission 
beschloss, den Entwurf noch einmal 
zu überarbeiten. Ein weiterer 
Kompromissvorschlag unter 
schwedischem Ratsvorsitz im Jahr 
2010 (dazu Hommelhoff/Teichmann, 
GmbHR 2010, 337 ff.) scheiterte. 
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Nachdem im Frühjahr 2011 unter 
der Ratspräsidentschaft Ungarns der 
Versuch unternommen wurde, die 
streitigen Punkte in Arbeitsgruppen 
jeweils einem Kompromiss 
zuzuführen (hierzu Wicke, GmbHR 
2011, 566 ff.), machten Deutschland 
und Schweden in der Abstimmung 
am 30.5.2011 nun erneut von ihrem 
Vetorecht Gebrauch (BRAK 
Pressemitteilung v. 9.6.2011 = 
EuZW 2011, 492; NJW-aktuell 
25/2011, 16) und ließen auch einen 
letzten Einigungsversuch Ende Juni 
scheitern (FAZ v. 24.6.2011). Hat 
das Projekt SPE eine Zukunft, und 
brauchen wir die SPE überhaupt? 

 

Zentrale Diskussionsinhalte: 
Stammkapital, Mitbestimmung 
und Sitzverlegung 

Um mit der SPE eine einheitliche 
europäische Rechtsform zu schaffen, 
sollte die Verordnung möglichst 
viele rechtliche Fragestellungen 
bereits abschließend regeln und 
dadurch den zusätzlichen nationalen 
Regelungsbedarf so gering wie 
möglich halten. 



Allerdings förderte dieser 
theoretische Ansatz auch die 
teilweise erheblichen inhaltlichen 
Diskrepanzen zwischen den 
Mitgliedstaaten zutage und führte 
letztlich im Hinblick auf die Frage 
nach einem Mindeststammkapital 
und der Regelung der 
Mitbestimmung zum Scheitern 
sämtlicher bisheriger 
Kompromissvorschläge. Die 
Themen klingen für denjenigen, der 
Teile der jahrzehntelangen SE-
Debatten verfolgt hat, vertraut. 
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Hinsichtlich einer 
Mindestkapitalisierung der SPE 
orientierte sich der Verordnungs-
Entwurf der EU-Kommission an 
dem liberalen Modell Frankreichs 
und Großbritanniens und sah vor, 
dass die SPE mit einem Kapital von 
grundsätzlich bloß 1 € gegründet 
werden könne. Daneben sollte es 
den Mitgliedstaaten aber freistehen, 
national ein Stammkapital von 
maximal 8.000 € als verbindlich 
vorzuschreiben, um damit etwa den 
Forderungen Deutschlands und 
Österreichs gerecht zu werden. 

Weiterer Streitpunkt war stets die 
Arbeitnehmermitbestimmung. Die 
ungarische Ratspräsidentschaft 
bemühte sich letztlich vergebens, 
insbesondere Schweden und 
Deutschland dadurch zur 
Zustimmung zu bewegen, dass die 
jeweiligen nationalen 
Bestimmungen immer dann 
anwendbar sein sollten, wenn die 
Gesellschaft in dem Mitgliedstaat, in 
welchem sie eingetragen ist, 
mindestens 500 Mitarbeiter 
beschäftigt (Art. 34 Abs. 1 SPE-VO-
Vorschlag). Im Falle einer 
Sitzverlegung sollte es dann darauf 
ankommen, ob weiterhin mindestens 
1/3 der Arbeitnehmer dauerhaft in 
dem Heimatstaat der Gesellschaft 
beschäftigt sind. 

Für Deutschland und Schweden war 
dieser Vorschlag nicht akzeptabel. 
Deutschland befürchtete, die 
nationalen Mitbestimmungs-
Standards könnten durch eine Flucht 
der SPEs in andere Rechtsordnungen 
untergraben werden. Für Schweden 
war der Schwellenwert von 500 
Mitarbeitern zu hoch und somit nicht 
kompromissfähig. Aus deutscher 
Sicht war der „ungarische 



Kompromiss“ auch im Hinblick auf 
die sog. „Sitzaufspaltung“ – also die 
Verteilung von Register- und 
Geschäftssitz in unterschiedliche 
Staaten – insbesondere wegen der 
befürchteten Steuerausfälle, nicht als 
tragfähiger Kompromiss geeignet. 
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Ein weiterer Versuch, einen 
inhaltlichen Kompromiss für die 
Verordnung zu finden, ist derzeit 
nicht in Sicht. Vielmehr scheint das 
Projekt grundsätzlich daran zu 
zerbrechen, dass viele 
Mitgliedstaaten ihre nationalen 
haftungsbeschränkten 
Gesellschaftsformen als ausreichend 
oder zumindest als Maßstab für 
sonstige Modelle ansehen. 

 

Brauchen wir die SPE überhaupt? 

Ob das Scheitern der SPE für die 
Unternehmenspraxis wirklich einen 
Verlust darstellt, muss man 
differenziert beantworten. Bereits in 
einem frühen Stadium der 
Überlegungen zur SPE kam immer 
wieder die Frage auf, ob eine solche 
zusätzliche europäische Rechtsform 
überhaupt notwendig sei, um den 
Binnenmarkt zu stärken. Klar 
formuliert wurde oft das politische 
Bekenntnis zur Schaffung der SPE 
als „identitätsstiftendes 
Gemeinschaftssymbol“ (so Wicke, 
MittBayNot 2011, 23 [32], m.w.N.), 
selten jedoch ausdrücklich deren 
praktische Notwendigkeit für den 
europäischen Mittelstand. 

Auch der Umstand, dass der Entwurf 
des SPE-Statuts letztlich doch 
zahlreiche Regelungsbereiche 
enthält, die jeweils einer 
nationalstaatlichen Konkretisierung 
bedürfen und praktische 
Unterschiede z.B. zwischen einer 
SPE „nach französischem Recht“ 
und einer SPE „nach deutschem 
Recht“ nach sich ziehen würden, 
lässt das theoretische Ziel, eine 
einheitliche gesellschaftsrechtliche 
Organisationsform zu schaffen, 
teilweise an der Wirklichkeit 
scheitern. 

Die beabsichtigten Skaleneffekte für 
Unternehmen, die sich aus der 
Möglichkeit ergeben sollen, für 
europäische Tochtergesellschaften 
eine durchweg einheitliche 



Rechtsform wählen zu können, 
kommen nur für Konzerne in Frage. 
Kleine und mittelständische 
Unternehmen – von denen ja die 
nationalen Pendants der SPE stark 
genutzt werden – dürften hieran 
jedoch ebenso selten interessiert 
sein, wie an der Frage, welche Art 
von zwingender 
Arbeitnehmermitbestimmung ab 
einer Zahl von mindestens 500 
Beschäftigten in einem 
Rechtssystem erforderlich wird. Die 
meisten KMUs werden derartige 
Mitarbeiterzahlen in einem einzigen 
Mitgliedstaat wohl kaum erreichen. 
Gewonnen hätten mit der SPE 
größere Konzerne, die die 
Möglichkeit, ihre 
Tochtergesellschaften einheitlich zu 
strukturieren, sehr begrüßen würden. 
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Die grenzüberschreitende 
Sitzverlegung wäre sicher für die 
Unternehmenspraxis attraktiv. Auch 
im Hinblick auf die Regelung der 
Sitzverlegung von Gesellschaften 
von einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union in einen 
anderen besteht aus Sicht der EU-
Kommission weiterhin 
Regelungsbedarf und geht hier einen 
neuen Weg. Die Thematik soll 
zunächst nicht in Form einer 
eigenständigen Richtlinie 
aufgearbeitet werden. Vielmehr 
wurde auf der EU-
Gesellschaftsrechtskonferenz am 
16./17.5.2011 in Brüssel die 
Veröffentlichung eines neuen 
Grünbuchs zum Gesellschaftsrecht 
bekannt gegeben, zu dessen Inhalt 
dann auch die Fragen der 
grenzüberschreitenden Sitzverlegung 
gehören sollen. 

 

Fazit 

Das Grünbuch wird von einer sog. 
„reflection group“ aus 
Wissenschaftlern und Praktikern 
erarbeitet und soll vornehmlich 
rechtsformunabhängig einige 
Grundsatzthemen – wie neben der 
grenzüberschreitenden Sitzverlegung 
z.B. auch Fragen des 
Mitbestimmungs- und Steuerrechts 
sowie der Organisationsstruktur von 
Aufsichts- und Verwaltungsräten (s. 
hierzu J. Schmidt, GmbHR 2011, 
R 177 f.; Bremer, NZG 2011, 695) – 
beinhalten. Sofern hierbei jedoch 



ähnliche Themen behandelt werden, 
wie bereits im Zuge der 
Diskussionen um das SPE-Statut, ist 
auf der einen Seite erneut mit 
konträren Ansichten der einzelnen 
Staaten zu rechnen. Auf der anderen 
Seite könnten im Rahmen des 
Grünbuchs einige Fragestellungen 
diskutiert und harmonisiert werden, 
die im Falle eines endgültigen 
Scheiterns der SPE sonst keine 
weitere EU-weite Angleichung 
erfahren würden. Vielleicht ist das 
Grünbuch aber der richtige Weg, 
eine politische Einigung 
herbeizuführen. 
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Dass Polen, das bis zum Jahresende 
2011 die Ratspräsidentschaft 
innehaben wird, einen erneuten 
Versuch unternimmt, das Projekt 
„SPE“ zu einem erfolgreichen 
Abschluss zu bringen, erscheint 
angesichts der oben beschriebenen 
Differenzen zwischen den 
Mitgliedstaaten unwahrscheinlich. 

Möglich ist seit dem Inkrafttreten 
des Lissabon-Vertrages die 
Zusammenarbeit einzelner 
Mitgliedstaaten in einem „Verfahren 
der verstärkten Zusammenarbeit“. 
Ob die SPE-Verordnung auf diesem 
Weg in Teilen der Europäischen 
Union doch noch in Kraft treten 
könnte, käme auf einen Versuch an. 

Für die Unternehmen, die in einem 
gemeinsamen Markt agieren, zählt 
letztlich jeder effiziente und 
sinnvolle Deregulierungs- und 
Harmonisierungsschritt. Dazu gehört 
auch die SPE, wenn sie denn einmal 
kommt, und auch wenn vielleicht die 
größten Nutznießer sich nicht im 
Kreis der KMUs wiederfinden 
werden. Ohne eine politische 
Lösung der kritischen 
Themenkomplexe wird es hier aber 
keinen Fortschritt geben. 

 


